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Pressemitteilung 

Neuregelungen zum Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht   
 
Mit Wirkung ab dem 01.04.2005 sind alle Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht 
an die Gebühreneinzugszentrale (GEZ), 50656 Köln, zu übersenden. Demzufolge wird der 
Befreiungsbescheid nicht mehr von der Gemeinde Anröchte, sondern direkt von der GEZ erteilt.  


